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§41

Die den freien Warenverkehr betreffenden Vorschriften sind auf 
Waren, die auf Grund von § 38, § 39 Absatz 1 oder § 40 Absatz 1 
nicht im internen Versandverfahren befördert werden, nur dann 
anzuwenden, wenn als Nachweis für den Gemeinschaftscharakter 
dieser Waren das in § 1 Absatz 5 dieser Verordnung vorgesehene 
Papier vorgelegt wird.

Abschnitt V 
Sondervorschriften für Postsendungen

§42

(1) Abweichend von § 1 ist das Versandverfahren auf Postsendun
gen (einschließlich Postpakete) nicht anzuwenden.

(2) Die Vorschriften über den freien Warenverkehr sind auf Waren, 
die bei einem in der Gemeinschaft oder in der DDR gelegenen 
Postamt abgesandt werden, nur dann anzuwenden, wenn die Um
schließungen oder die Begleitpapiere nicht mit einem gelben Klebe
zettel versehen sind, dessen Muster nach dem Verfahren des § 49 
festgelegt wird.
Die zuständigen Behörden des Abgangsstaates sind verpflichtet, einen 
solchen Klebezettel auf den Umschließungen und Begleitpapieren 
anzubringen oder anbringen zu lassen, wenn die Waren die Voraus
setzungen der Vorschriften über den freien Warenverkehr nicht 
erfüllen.

Abschnitt VI
Sondervorschriften für von Reisenden mitgeführte 

oder in ihrem sonstigen Reisegepäck enthaltene Waren

§43

(1) Das Versandverfahren ist für die Beförderung von Waren, die 
Reisende mitführen oder die in ihrem sonstigen Reisegepäck enthal
ten sind, nicht zwingend vorgeschrieben, wenn es sich um Waren 
handelt, die nicht zu kommerziellen Zwecken bestimmt sind.

(2) Die Vorschriften über den freien Warenverkehr sind auf Waren, 
die auf Grund von Absatz 1 nicht im Versandverfahren befördert 
werden, anzuwenden,
a) wenn bei der Anmeldung erklärt wird, daß es sich um 

Gemeinschaftswaren handelt und kein Zweifel an der Richtig
keit dieser Erklärung besteht:

b) in anderen Fällen, wenn als Nachweis für den Gemeinschafts
charakter dieser Waren das in § 1 Absatz 5 dieser Verordnung 
vorgesehene Papier vorgelegt wird.

Abschnitt VII 
Statistische Vorschriften

§44

Bei Anwendung des Versandverfahrens dient dieses Verfahren 
auch als Grundlage für die statistische Erhebung der Durchfuhr und 
Ausfuhr.

§45

(1) Die Versandpapiere TI und T2 dienen als statistische Unter
lagen für die Warenbeförderung im Versandverfahren.

(2) Bei Beförderungen gemäß § 3 Absätze 1 und 2 dienen die dafür 
vorgesehenen Papiere als statistische Unterlagen für die Durchfuhr.

§46

Bis der Rat der Europäischen Gemeinschaften auf Vorschlag der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Bestimmungen 
zur Vereinheitlichung der Durchfuhrstatistik festgelegt hat, 
a) übersendet die Abgangszollstelle der für die Außenhandelsstati

stik zuständigen Dienststellen unverzüglich ein Exemplar des

Versandscheines TI oder T2, das dem von der Bestimmungszoll
stelle der Abgangszollstelle zurückgesandten Exemplar ent
spricht; das zuletzt genannte Exemplar muß sämtliche für die 
statistische Erhebung des Versandverfahrens in allen Durchfuhr
staaten erforderlichen Angaben enthalten;

b) übersendet die Bestimmungszollstelle der für die Außenhandels
statistik des Bestimmungsstaates zuständigen Dienststelle unver
züglich ein Exemplar des Versandscheines TI oder T2, das dem 
bei der Bestimmungszollstelle verbleibendem Exemplar ent
spricht; das zuletzt genannte Exemplar muß sämtliche für die 
statistische Erhebung des Versandverfahrens in allen Durchfuhr
staaten erforderlichen Angaben enthalten.

c) übersendet die für die Außenhandelsstatistik des Abgangsstaates 
zuständige Dienststelle den für die Außenhandelsstatistik zu
ständigen Dienststellen der anderen durch das Versandverfahren 
betroffenen Staaten — mit Ausnahme des Bestimmungsstaa
tes — unverzüglich die Angaben, die in dem nach Buchstabe a 
übersandten Exemplar des Versandscheines TI oder T2 enthal
ten sind.

§47

Die zuständige Zollstelle übersendet das für die Statistik vorgese
hene Exemplar der Ausfuhr- oder Wiederausfuhranmeldung unver
züglich der für die Außenhandelsstatistik zuständigen Dienststelle des 
Staates, aus dem die Waren ausgeführt werden.

§48

Der Hauptverpflichtete oder sein bevollmächtigter Vertreter hat 
auf Verlangen der für die Außenhandelsstatistik zuständigen einzel
staatlichen Dienststelle alle für diese Statistik erforderlichen Auskünf
te bezüglich des Versandpapiere TI oder T2 zu erteilen.

Abschnitt VIII 
Vorschriften für die Anwendung dieser Verordnung

§49

Der Minister der Finanzen erläßt die zur Durchführung dieser 
Verordnung erforderlichen Regelungen. Ihm obliegt die Erfüllung der 
sich aus dieser Verordnung für die DDR ergebenden Informations
pflicht.

§50

(1) Die Anhänge sind Bestandteil dieser Verordnung.
(2) Die Muster in den Anhängen können nach dem Verfahren des 

§ 49 den Erfordernissen, die sich aus der Eigenart bestimmter Waren 
ergeben, sowie technischen Erfordernissen angepaßt werden.

§51
Die DDR unterrichtet die Kommission über die Bestimmungen, die 

sie zur Durchführung dieser Verordnung erläßt. Die Kommission 
unterrichtet die DDR über derartige Mitteilungen der anderen 
Mitgliedstaaten.

§52
Diese Verordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in Kraft. Etwaige 

einzelstaatliche Versandverfahren innerhalb der DDR bleiben unbe
rührt, soweit die Regelungen der vorstehenden Verordnung dadurch 
nicht beeinträchtigt werden.
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